
Name:..............................................................................Vorname:................................................................ 
 
Geburtsname:.................................................................................................................................................. 
 
geboren am:..............................................in:.................................................................................................. 
 
Staatsangehörigkeit:........................................................................................................................................ 
 
Semesteranschrift:......................................................................................Tel.:............................................. 
 
Heimatanschrift:.........................................................................................Tel.:............................................. 
 
e-Mail.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Dekanin des Fachbereichs 06 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
76711 Germersheim 
 
 
 
Antrag auf Zulassung zur Promotion am FB 06 – Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft – gemäß § 6 
der Promotionsordnung der Fachbereiche 02, 05, 06, 07, 09, 10 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
vom 4. April 2016 
 
 
Sehr geehrte Frau Dekanin, 
 
hiermit reiche ich meinen Registrierungsbescheid sowie meine Dissertation mit der Bitte um Zulassung zur 
Promotion ein.  
 
 
Gemäß § 16 (3) der Promotionsordnung tagt das Prüfungskolloquium fachbereichsöffentlich. Auf Antrag können 
fachbereichsfremde Zuhörerinnen oder Zuhörer anwesend sein, sofern Sie sich nicht dagegen aussprechen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen      ................................................... 
        Ort/Datum 
 
 
 

 
…………………………………….. 
Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anlagen zum Antrag auf Zulassung zur Promotion: 
 
 
- Bescheid über die Annahme und Registrierung vom Studierendensekretariat (incl. Formblatt 

Promotionsbezogene Auslandsaufenthalte) 
 
 
- die schriftliche Prüfungsleistung, in der Regel in dreifacher Ausfertigung sowie in elektronischer Fassung  
 
 
-  Zeugnisse über bestandene Hochschul- oder Staatsprüfungen im Original oder amtlich beglaubigt 
 
 
- gegebenenfalls Nachweise im Zusammenhang mit fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen gem. 

Anhang der Promotionsordnung 
 
 
- eine in deutscher Sprache abgefasste Darstellung des Ausbildungs- und Studienverlaufs, die insbesondere 

Hochschul- und staatliche Prüfungen, die Studienfächer, die Zahl der Semester sowie die Namen der 
akademischen Lehrerinnen und Lehrer enthält 

 
 
-  gegebenenfalls Nachweise zur Feststellung der Eignung gemäß § 3 Abs. 3  
 
-           promotionsbezogene Auslandsaufenthalte, Fragebogen angefügt 
 
 
- eine Erklärung der Promovendin oder des Promovenden darüber 

a) ob, gegebenenfalls wann und mit welchem Erfolg sie oder er sich bereits früher einem 
Promotionsverfahren unterzogen hat 
b) ob sie oder er die vorgelegte schriftliche Prüfungsleistung oder Teile daraus in einem anderen Verfahren 
zur Erlangung des Doktorgrades oder eines sonstigen akademischen Grades oder einer anderen Prüfung 
eingereicht hat bzw. früher eingereicht hatte 
 
 

-  eine Erklärung darüber, dass die Dissertation selbstständig, ohne fremde Hilfe und mit keinen anderen als 
den darin angegebenen Hilfsmitteln angefertigt wurde, dass die wörtlichen oder dem Inhalt nach aus fremden 
Arbeiten entnommenen Stellen, Zeichnungen, Skizzen, bildlichen Darstellungen und dergleichen als solche 
genau kenntlich gemacht sind und dass von der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in 
Forschung und Lehre und zum Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten Kenntnis 
genommen wurde; bei einer publikationsbasierten Promotion muss sich die Erklärung entweder auf Schriften 
beziehen, die als alleiniger Autor bzw. Autorin eingereicht wurden, oder bei KoAutorenschaft auf jene Teile, 
für die die Promovendin bzw. der Promovend verantwortlich zeichnet 

 
 
- eine Erklärung darüber, dass keine Hilfe von kommerziellen Promotionsberatern in Anspruch genommen 

wurde 
 
 
-  der Nachweis über die Einzahlung der Promotionsgebühr von 170,-- Euro 

(zu überweisen an die Landeshochschulkasse Mainz, Deutsche Bundesbank, Filiale Mainz) 
 BIC: MARKDEF1550 
 IBAN: DE25 5500 0000 0055 0015 11 
 Mit dem Vermerk: Promotionsgebühr für den Fachbereich 06 – Uni Mainz 
 Verwendungszweck: 6101/8700200/ Promotionsgebühr FB 06 
 
 



 
 

 
Hinweis für das Dekanat:  Zur Weitergabe an das Studierendensekretariat                     Stand 09/2021 

 

 

Anlage zum Antrag auf Zulassung zur Promotion 
 

Promotionsbezogene Auslandsaufenthalte: 
 

Matrikelnummer: 
 
Vorname: 
 
Name: 
 
 

   keine promotionsbezogenen Auslandaufenthalte                                                  

   folgende:                                            

(nur Aufenthalte mit einer Dauer von mind. 4 

Monaten, max. 3 Einträge) 

1. 

Dauer     
(von Monat/Jahr bis Monat/Jahr) 

  

Land  

Hochschule im Ausland  

Austauschprogramm*                 
(oder Eigenfinanzierung?) 

 

2. 

Dauer     
(von Monat/Jahr bis Monat/Jahr) 

  

Land  

Hochschule im Ausland  

Austauschprogramm*                 
(oder Eigenfinanzierung?) 

 

3. 

Dauer 
(von Monat/Jahr bis Monat/Jahr) 

  

Land  

Hochschule im Ausland  

Austauschprogramm*                 
(oder Eigenfinanzierung?) 

 

* Angabe nur erforderlich, falls dort tätig oder Kurse belegt wurden 
 
 
Datum:  


